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Text 

Inkrafttreten 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf 
des 30. Juni 2021 außer Kraft. Sofern dies aufgrund der epidemiologischen Situation unbedingt 
erforderlich ist, kann durch Verordnung der Bundesregierung ein anderer Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestimmt werden, wobei dieser nicht nach dem 31. Dezember 2021 liegen darf. 

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 
2020 in Kraft. 

(2) Wurde eine Verordnung gemäß § 3 erlassen, gelangen die Bestimmungen des 
Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen 
des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen 
werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten. 

(5) §§ 1, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(6) Der Titel, die §§ 1 bis 11 samt Überschriften sowie die §§ 12 und 13 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; 
gleichzeitig tritt § 2a samt Überschrift außer Kraft. 
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